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(2) Das Gericht kann die Einweisung in psychiatrische Einrichtungen nach den 
dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen anordnen.2

(3) Wer sich schuldhaft in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden 
Rauschzustand versetzt und in diesem Zustand eine mit Strafe bedrohte Handlung 
begeht, wird nach dem verletzten Gesetz bestraft.

§16

Verminderte Zurechnungsfähigkeit

(1) Strafrechtliche Verantwortlichkeit ist gemindert, wenn der Täter zur Zeit 
der Tat infolge der im § 15 Absatz 1 genannten Gründe oder wegen einer schwer
wiegenden abnormen Entwicklung seiner Persönlichkeit mit Krankheitswert in der 
Fähigkeit, sich bei der Entscheidung zur Tat von den dadurch berührten Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens leiten zu lassen, erheblich beeinträchtigt war.

(2) Die Strafe kann nach den Grundsätzen über die außergewöhnliche Straf
milderung herabgesetzt werden. Dabei sind die Gründe zu berücksichtigen, die zur 
verminderten Zurechnungsfähigkeit geführt haben. Das gilt nicht, wenn sich der 
Täter schuldhaft in einen die Zurechnungsfähigkeit vermindernden Rauschzustand 
versetzt hat.

(3) Das Gericht kann anstelle oder neben einer Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit die Einweisung in psychiatrische Einrichtungen nach den dafür 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen anordnen.

3. ABSCHNITT 

Notwehr und Notstand

§17
Notwehr

(1) Wer einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff gegen sich oder einen 
anderen oder gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung in einer der 
Gefährlichkeit des Angriffs angemessenen Weise abwehrt, handelt im Interesse der 
sozialistischen Gesellschaft und ihrer Gesetzlichkeit und begeht keine Straftat.

(2) Bei Überschreitung der Notwehr ist von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit abzusehen, wenn der Handelnde in begründete hochgradige 
Erregung versetzt wurde und deshalb über die Grenzen der Notwehr hinausging.

2. Vgl. Gesetz über die Einweisung in stationäre Einrichtungen für psychisch Kranke vom 
11.6. 1968 (GBl. I S. 273), abgedruckt unter Reg.-Nr. 15; Beschluß des Präsidiums des OG 
der DDR vom 24. 7. 1968 zum Gesetz über die Einweisung in stationäre Einrichtungen für 
psychisch Kranke vom 11.6. 1968 (GBl. IS. 273) —I Pr 1 — 112 — 3/68 — (NJ S. 504), abge
druckt unter Reg.-Nr. 16; §§ 47, 48 der 1. DB zur StPO vom 5. 6. 1968 (GBl. II S. 392).


